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nur «innerhalb des Bereiches der vorhandenen Ver-
teilungsanlagen» abzugeben sei. Diese Regelung hat
sich im vorliegenden Fall als geniigende Rechts-
grundlage erwiesen. Die im Zusammenhang damit
sich stellenden interessanten Fragen konnen erst
beurteilt werden, wenn das Urteil im Wortlaut vor-
liegt.

Schlussfolgerungen

Die Darstellung der vom Bundesgericht als zu-
lissig erklirten aargauischen Praxis zeigt, dass die
Streubauweise durch die Verweigerung der An-
schliisse fiir Wasser, Kanalisation und Elektrizitit
wirksam eingedimmt werden kann. Die Wahrung
der offentlichen Interessen erfordert dieses Vor-
gehen. Die Gemeinden miissen sich vor den schwer-
wiegenden finanziellen Folgen der Streubauweise
schiitzen. Aber auch die kantonalen Brandversiche-
rungsanstalten und die grossen Elektrizititsvertei-
lungsgesellschaften profitieren von der Beschriin-
kung der Baugebiete. Sie seien deshalb eingeladen,
mit den Gemeinden auf diesem Gebiet in noch
vermehrtem Masse zusammenzuarbeiten.

Willi Weber, Ingenieur, Baden

Private Bautiitigkeit und die
Wahrung der sffentlichen Interessen

Vorbemerkung

Nachdem in einem friither erschienenen Aufsatz die Aus-
wirkungen der privaten Bautiitigkeit auf die Landgemeinden,
die keine besonderen Gemeindebauvorschriften erlassen
haben, dargestellt wurden, erértert nachstehend der gleiche
Verfasser Bauprobleme von Vorortsgemeinden, die iiber
eigene Baupolizeivorschriften verfiigen.

Die Redaktion

«Planen und Bauen in der Nordwestschweiz.»

1. Beispiel
Ist eine nur provisorische Erschliessung zulissig?

Eine Vorortsgemeinde besitzt seit Jahren Bau-
ordnung und Ueberbauungsplan. Neulich ist im
Rahmen einer Ortsplanung sogar ein Zonenplan
mit Zonenordnung geschaffen worden.

Die im Ueberbauungsplan vorgesehenen Stras-
sen sind noch nicht alle gebaut. Soweit sie erst pro-
jektiert sind, sollen sie nach Bediirfnis erstellt
werden. In letzter Zeit ist die Bautitigkeit sehr
rege. Die Bauparzellen an einer erst vor einigen
Jahren erstellten Quartierstrasse sind bald fertig
iiberbaut. Die Gemeinde wird demniichst an die
Erstellung eines neuen Quartierweges, der Schlie-
renstrasse, herantreten. An dieser projektierten
Strasse beabsichtigt nun ein Bauherr, zwei Wohn-
hiuser zu erstellen, ohne vorliufig den Weg selbst
bauen zu wollen. Der Zugang soll in der Form eines
Provisoriums von der bereits bestehenden siidlichen
Quartierstrasse her geschaffen werden (Abb. 1).
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Die Verweigerung der Anschliisse ausserhalb
des Baugebietes bedeutet keine Verletzung der
Eigentumsgarantie, sondern lediglich die Zuriick-
weisung des Grundeigentums in die ihm gesetzten
Schranken. Wer von der Baufreiheit Gebrauch
macht, hat dafiir zu sorgen, dass die Gemeinde spii-
ter durch die Verbesserung der Erschliessung nicht
iibermiissig belastet wird. Die Verweigerung der
Anschliisse bedeutet kein Bauverbot. Wer in seinem
Grundstiick uiber eine Quelle verfiigt, das Abwasser
auf die Dauer in unschiidlicher Weise beseitigt und
auf die elektrische Energieversorgung verzichtet,
kann bauen. Diese Voraussetzungen werden nur
ausnahmsweise gegeben sein. In der Praxis sind
Projekte der Bauherren fiir eine eigene Abwasser-
beseitigung oder -verwertung besonders sorgfiltig
zu priifen. Die Versickerung im Bereich von Grund-
wasser und Quellen scheidet von vorneherein aus
und kommt im iibrigen nur in Frage, wenn die
Untergrundverhiiltnisse das Funktionieren der An-
lage auf die Dauer gewiihrleisten. Die landwirt-
schaftliche Verwertung des Abwassers im eigenen
Garten fillt bei dem durch den heutigen Wohn-
komfort bedingten grossen Wasseranfall praktisch
nicht mehr in Betracht.

Grundsdtzliche Ueberlegungen

Das Bediirfnis nach neuen Wohnungen ist vor-
handen. Die Gemeinde kann die Schlierenstrasse
aber frithestens in einem Jahr bauen, weil zuerst
der Kredit beschlossen werden muss. Der Kanali-
sationsanschluss muss der Topographie wegen ohne-
hin nach der siidlichen Quartierstrasse hin orien-
tiert werden. Bei dieser Sachlage kionnte an und
fiir sich ein vorliufiger Zugang in Form eines Fuss-
wegrechtes geschaffen werden. Eine solche Losung
weist jedoch erhebliche Nachteile auf.

Die Anstosser werden spiiter einmal an die Ko-
sten der Schlierenstrasse beizutragen haben. Nach
dem Baureglement iibernimmt die Gemeinde einen
Drittel. Der Rest geht zu Lasten des Grundeigen-
tums. Es ist zu erwarten, dass die Bauten sofort
nach Fertigstellung verkauft werden. Man muss
damit rechnen, dass die neuen Eigentiimer den
Strassenbeitrag nur schwer aufbringen konnen. Er-
fahrungsgemiiss werden sie erkliren, iiberhaupt
nichts beitragen zu wollen, weil sie an der projek-
tierten Strasse kein Interesse hitten und der provi-
sorische Zugang ihnen vollstindig gentige.

Beim Strassenbau werden in dem dortigen Hang-
gebiet grossere Erdbewegungen nicht zu umgehen
sein. Dadurch wiirden die neu angelegten Giirten
durch Béschungen beeintriichtigt. Die Eigentiimer
werden sich zweifellos gegen die Anlage solcher
Béschungen zur Wehr setzen und an deren Stelle
Mauern verlangen. Sollte die Gemeinde diesem
Begehren entsprechen, so entstehen daraus ganz er-
hebliche Mehrkosten. Bei der Schlierenstrasse han-
delt es sich um eine Quartierstrasse, welche nur von
geringem 6ffentlichen Interesse ist. Fiir die Zwecke
des durchgehenden Verkehrs miisste sie nicht ge-



Abb. 1. Fliegeraufnahme der Vorortsgemeinde mit eingezeichneter projektierter Schlierenstrasse und vom Gemeinderat abgelehnter
provisorischer Zufahrt von der siidlichen Quartierstrasse her.

baut werden. Wenn der Gemeinderat fiir die Reali-
sierung dieser Strasse besorgt ist, so tut er es im
Interesse einer richtigen Baulanderschliessung. Er-
wiinscht wiire, wenn ein Grossteil der Anstisser den
Strassenbau verlangen und — unter der Aufsicht
des Gemeinderates — durchfithren wollte.

Der von den Bauherren vorgesehene proviso-
rische Zugang von der siidlichen Strasse her ist steil
und schmal und somit fiir die Feuerwehr unpassier-
bar oder zumindest sehr beschwerlich. Solche Un-
zuliinglichkeiten sollten vermieden werden. Zusam-
menfassend miissen als Griinde gegen eine Ertei-
lung der Baubewilligung angefiihrt werden:

— Die Schwierigkeit, die Grundeigentiimerbei-
triige an den Strassenbau spiiter erhiltlich zu
machen.

— Die Einstellung der Eigentiimer, den Strassen-
bau iiberhaupt nicht oder wenigstens vorliufig
nicht durchzufiithren.

— Die Durchfithrung von Erdbewegungen im Be-
reiche bestehender Giirten stosst auf Opposi-
tion.

— Fiir die Bediirfnisse der Feuerwehr ist der pro-
visorische Zugang ungeniigend.

Es ist in solchen Fillen schon versucht worden,
die Baubewilligung zu erteilen unter der Voraus-
setzung, dass die Gesuchsteller einen Geldbetrag in

der Hohe des zu erwartenden Eigentiimerbeitrages
deponieren, um der Gemeinde gegeniiber den Stras-
senbau sicherzustellen. Diese Losung ist aber nur
im freiwilligen Einverstindnis mit allen Bauinter-
essenten moglich und kann somit nicht immer zum
Ziele fiithren.

Entscheid

Im vorliegenden Fall kommt deshalb der Ge-
meinderat zum Schluss, die Baubewilligung nur un-
ter der Voraussetzung zu erteilen, dass vorgingig
von den Interessenten die Schlierenstrasse bis zu
den Neubauten erstellt wird. Die Kosten sind von
den Bauherren vorzuschiessen. Sie werden spiiter,
soweit sie angemessen sind, in die Abrechnung und
Kostenverteilung des endgiiltigen Strassenbaues ein-
bezogen werden.

Dem Gemeinderat liegt im weitern auch daran,
der Spekulation nicht Tiir und Tor zu 6ffnen. Dies
wiirde nimlich dann geschehen, wenn im vorliegen-
den und ihnlichen Fillen die Baubewilligung ohne
Bedingungen und Auflagen mit einem nur proviso-
rischen Zugang erteilt wiirde. Dadurch hiitten die
Bauherren nur mit den Kosten des Hochbaues und
nicht mit denjenigen der Erschliessung zu rechnen
und die Hiuser wiirden ihnen weniger hoch an-
liegen. Ein Kiufer dagegen, unerfahren in diesen
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Dingen, sieht nur das Wohnhaus und beachtet die
mangelnde Erschliessung kaum. Ein Spekulant ist
versucht, von diesem Umstand zu profitieren, und

er wird seinen niichsten Neubau wieder in der- °

selben Gemeinde vorsehen.

Strassenbreite

Fiir die Schlierenstrasse als Wohnstrasse mit nur
wenig durchgehendem Verkehr geniigt eine mini-
male Breite. Als solche sind 5 m zu empfehlen,
damit Motorfahrzeuge reibungslos kreuzen kénnen.
Man war eine Zeitlang versucht, wegen der hohen
Landpreise die Strassenbreite noch mehr zu redu-
zieren. Der Umstand jedoch, dass in halbstidtischen
Verhiiltnissen bald jeder zehnte Einwohner ein
Auto besitzt, lisst allzu schmale Quartierstrassen als
ungeeignet erscheinen. Bei 5 m breiten Strassen
kann man den Anstéssern anderweitig entgegen-
kommen. Die Bauordnungen bestimmen in der Re-
gel, dass Einfriedigungen einen Abstand von 60 cm
von der Grenze einzuhalten haben. Die Praxis zeigt
nun aber, dass diese Vorschrift bei den Quartier-
strassen nicht angewendet werden sollte. Es ist
zweckmiissiger, die Einfriedigungen an den Stras-
senrand setzen zu lassen, einerseits weil dann die
Grenzzeichen gut sichtbar an den Sockeln ange-
bracht werden konnen und anderseits, weil da-
durch die Unsicherheit iiber den Unterhalt des
60 cm breiten Streifens umgangen wird.

Auch bei diesen Strassen soll ein geniigend
starker Strassenkoffer eingebaut werden, je nach
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Untergrund mindestens 30 bis 40 cm stark. Dies
ist um so mehr zu empfehlen, al ja in den vor-
liegenden halbstidtischen Verhiltnissen auch die
Wohnstrassen staubfrei ausgebaut werden miissen.

Garagen

Bei den vorhandenen topographischen Verhiilt-
nissen (Hangpartie) und beim zu erwartenden Cha-
rakter der Schlierenstrasse als verkehrsarmer Wohn-
strasse, liegt die Versuchung nahe, fiir die projek-
tierten Garagen nur sehr kleine Abstinde vom
Strassenrand zu verlangen. Wer jedoch als Auto-
fahrer das momentane unsichere Gefiihl kennt,
riickwiirts auf eine Strasse hinauszufahren, ohne
die Strasse selbst zu iiberblicken, wird die Auffas-
sung teilen, wonach zwischen Strassenrand und
Garage ein geniigend tiefer Vorplatz von minde-
stens 4 m sowie eine ausreichende Uebersicht zu
verlangen sei. Die Verkehrsarmut der Strasse kann
nicht als geniigender Grund fiir ein Entgegenkom-
men gelten gelassen werden, weil sich bekanntlich
ein Ungliick meist dort ereignet, wo man darauf
nicht gefasst ist.

2. Beispiel
Private Zugangswege

Ein Bauprojekt zwischen Rebbergstrasse und
Schlierenstrasse, ganz in der Nihe des Beispiels 1,
kommt mit den im Ueberbauungsplan vorgesehenen
Strassen zur Erschliessung simtlicher Bauparzellen

Abb. 2. Situationsplan zu der von den privaten Bauinteressenten vorgenommenen Erschliessung. Dem fahrbaren Privatweg gebiihri
der Vorzug vor den bisher iiblichen Zugangstreppen. Im Hanggebiet stellt die zweckmiissige Erschliessung besonders hohe

Anforderungen.
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nicht aus (Abb. 2). Da auch hier mit Garagen
gerechnet werden muss, will der Bauherr zur Er-
schliessung der mittleren Bauparzellen einen fahr-
baren Weg vorsehen an Stelle der bisher bei ihn-
lichen Verhiiltnissen iiblichen Zugangstreppen.

Der Gemeinderat begriisst eine solche Losung,
verlangt eine Minimalbreite von 4 m, Ausweich-
oder Kehrplitze etwa alle 60 m (als solche konnen
auch Garagevorplitze gelten) und bestimmt aus-
driicklich, dass die Gemeinde diese Privatstrasse
nicht iibernehmen werde.

Schlussbemerkung

In meinen Ausfithrungen habe ich versucht, aus-
ser technischen Belangen die gesetzlichen Méglich-
keiten aufzuzeigen, welche zur Lenkung des bau-
lichen Anwachsens einer Gemeinde und der Er-

Dr. Jorg Ursprung, Direktionssekretir, Suhr
Strassenbau und Landwirtschaft

1. Der stets zunehmende motorisierte Strassen-
verkehr erfordert gebieterisch einen grossziigigen
Ausbau unseres Strassennetzes. Vielerorts wird eine
Verbesserung — Verbreiterung — der bestehenden
Strassen geniigen. Die Verkehrszihlungen und
andere Studien der Fachkreise haben aber ergeben,
dass wir nicht darum herum kommen, fiir beson-
ders stark belastete Strecken Neuanlagen zu schaf-
fen, sei es, dass wir gewisse Ortschaften mit engen
und uniibersichtlichen Verkehrsverhiiltnissen um-
fahren, oder sei es, dass wir auf lingere Strecken
fiir den Durchgangsverkehr neue, nur dem motori-
sierten Verkehr zugiingliche Strassen bauen.

Bei aller Bejahung des Fortschrittes muss uns
diese Entwicklung zu denken geben. In der kleinen
Schweiz wird der landwirtschaftlich genutzte und
landwirtschaftlich nutzbare Boden mehr und mehr
zur Mangelware, Industrie- und Kraftwerkbauten,
Waffen-, Flug- und Sportplitze, der Wohnungsbau
u. a. m. entziehen unserer Landwirtschaft in beiing-
stigendem Ausmass wesentliche Teile der Existenz-
grundlage. Wie sich dies bei der stets zunehmenden
Bevolkerung in einem neuen Vélkerringen auswir-
ken wird, ist wohl nicht abzuschiitzen. Es ist des-
halb die Pflicht der Behorden und der Politiker,
diesem stetigen Zuriickgehen des bebaubaren
Bodens nach Maglichkeit Einhalt zu gebieten. Mit
diesen Massnahmen sollte in Friedenszeiten begon-
nen werden; denn die Erfahrungen haben gezeigt,
dass Meliorationen und Giiterregulierungen ihre
Friichte nicht sofort tragen.

Wohl das tauglichste Mittel zur Erhaltung einer
leistungsfihigen Landwirtschaft ist die Giiterregu-
lierung. Diese Erkenntnis hat sich nicht nur bei
uns, sondern auch im Ausland Bahn gebrochen. Die
Tatsache, dass zu den eigentlichen Kriegsvorberei-
tungen unseres nordlichen Nachbarn nicht nur der
Bau von Waffenfabriken, sondern vor allem auch

schliessung neuer Baugebiete zur Verfiigung stehen.
Ich bin mir dabei bewusst, dass wir Schweizer we-
der von Anwendung gesetzlicher Grundlagen noch
von Lenkung der Ueberbauung gerne héren und
noch weniger gerne Gebrauch machen. Wenn ich
trotzdem ein solches Vorgehen dringend empfehle
und fiir unumgiinglich halte, so geschieht es ein-
mal dem zukiinfticen Aussehen unserer Dérfer und
Stiidte zuliebe und aber auch zur Schonung der
Gemeinden in ihrer finanziellen Beanspruchung
fiir Massnahmen der Baulanderschliessung. Ich bin
der Meinung, dass sich unsere Bauinteressenten
wieder vermehrt auf die stolze Selbstindigkeit des
freien Biirgers und insbesondere des Grundeigen-
tiimers besinnen sollten auch dann, wenn es gilt,
das Bauland zu erschliessen und nicht nur dann,
wenn es gilt, sich gegen die Vorschriften der 6ffent-
lichen Hand zur Wehr zu setzen.

gewaltige Anstrengungen innenkolonisatorischer
Natur gehorten, erhiirtet dies nachdriicklich.

2. Die Eingriffe, die der Strassenbau in die Be-
lange der Landwirtschaft zur Folge hat, bestehen
einmal im eigentlichen Landbedarf der heute erfor-
derlichen Anlagen. Nicht weniger nachteilig wirkt
sich aber die Tatsache aus, dass die Strassen selbst-
verstiindlich in erster Linie nach den Erfordernis-
sen eines schnellen Verkehrs gebaut werden miissen.
Der Strassenbauer kann bei der Projektierung auf
die bestehenden Grundstiicksformen und -grenzen
nicht Riicksicht nehmen. Dies hat zur Folge, dass
die Grundstiicke durchschnitten werden. Eine ratio-
nelle Bewirtschaftung wird verunmoglicht oder zum
mindesten sehr erschwert. Es werden aber nicht nur
die Grundstiicke selbst entzweigeschnitten. Ganze
Betriebe werden getrennt. Zwischen ein einst har-
monisches Ganzes schiebt sich der Fremdkérper
Strasse als ein gefihrliches Hindernis.

Die Giiterregulierungsorgane waren in richtiger
Erkenntnis der Sachlage vielerorts bestrebt, bei der
Projektierung des Wegnetzes und der Ausarbeitung
des Zuteilungsentwurfes auf projektierte Strassen-
korrektionen und -neuanlagen Riicksicht zu neh-
men. So war es — namentlich bei der Durchfiih-
rung des ausserordentlichen Meliorationsprogram-
mes — mdoglich, die Belange der Landwirtschaft
und des Strassenbaues aufeinander abzustimmen.
Hierbei wurde verschieden vorgegangen. Es kam
vor, dass die 6ffentliche Hand vor der Regulierung
im Perimeter Grundstiicke erwarb und sich diesel-
ben im Trasse der kiinftigen Strasse zuteilen liess.
In einigen Fillen wurden die Giiterregulierungs-
unternehmen veranlasst, die Strassentrasses aus der
Masse dem Strassenbau zuzuteilen, wobei dann die
6ffentliche Hand die so geschaffenen Strassengrund-
stiicke vom Giiterregulierungsunternehmen kiiuflich
iitbernahm. Diese Bestrebungen haben sich bewihrt.

3. Was soll aber geschehen, wenn im Bereiche
der zu bauenden Strasse nicht — mehr oder weni-
ger zufilligerweise — eine Giiterregulierung im
Gange ist? Der Strassenbauer hat selbstverstindlich
die Moglichkeit, den Landerwerb im Enteignungs-

65



	Private Bautätigkeit und die Wahrung der öffentlichen Interessen

